
1Weitere Angaben zur Aufzeichnung gemäß GwG, KWG und AO sind auf dem Vordruck 41.226 aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. 2Angabe, falls sich
aus der Konto-/Depotnummer die Kontoform nicht erkennen lässt. 3Die Angaben sind erforderlich in Hinblick auf den korrekten Einbehalt der Abgeltungsteuer. 4Die Angabe ist freiwillig. 5Die
Nutzung der elektronischen Zugangsmedien setzt voraus, dass hierüber zwischen der Bank und dem Konto-/Depotinhaber eine gesonderte Vereinbarung getroffen worden ist.
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Eröffnung von Gemeinschafts-
konten/-depots mit Einzelverfügungs-
berechtigung („Oder-Konto“)1

Hiermit beantragen wir die Eröffnung von Gemeinschaftskon-
ten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung für jeden Konto-
inhaber zu nachfolgenden Vereinbarungen:

Die  Rechtswirkungen  eines  Rechnungsabschlusses  sowie  die  Pflicht,  dessen  Inhalt  zu  prüfen  und  gegebenenfalls  Einwendungen  zu
erheben, sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
2. Einzelverfügungsberechtigung
Jeder  Konto-/Depotinhaber  darf  über  die  Konten/Depots  ohne  Mitwirkung  der  anderen  Konto-/Depotinhaber  verfügen  und  zu  Lasten
der  Konten/Depots  alle mit  der  Konto-/Depotführung  im  Zusammenhang  stehenden  Vereinbarungen  treffen,  sofern  nicht  nachstehend
etwas  anderes geregelt ist:
a) Kreditverträge und Kontoüberziehungen

Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten der Konten/Depots ist die Mitwirkung aller Konto-/Depotinhaber er-
forderlich. Jedoch  ist  jeder  Konto-/Depotinhaber selbstständig  berechtigt,  über  die  auf  dem  Gemeinschaftskonto  etwa  eingeräumten
Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch zu
machen.

b) Termingeschäfte
   Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften, insbesondere Finanz- und Devisentermingeschäften zu Lasten der Konten/

Depots, bedarf es einer Vereinbarung mit allen Konto-/Depotinhabern.
c) Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Konto-/Depotinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Konto-/
Depotinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über einen Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst
schriftlich zu unterrichten.

d) Auflösung der Konten/Depots
   Eine Auflösung der Konten/Depots kann nur durch alle Konto-/Depotinhaber gemeinschaftlich erfolgen (zur Ausnahme für den Todesfall

siehe Ziffer 7).

3. Eröffnung weiterer Konten/Depots
Jeder  Konto-/Depotinhaber  ist  allein  berechtigt,  zum Zwecke der  Geldanlage Sparkonten und Festgeldkonten mit  Einzelverfügungs-
berechtigung für jeden Konto-/Depotmitinhaber zu den hier getroffenen Vereinbarungen zu eröffnen. Die Bank wird alle Kontomitinhaber
hierüber unterrichten.

 Zusendung der
 Konto-/Depotauszüge
 an:
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1. Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode
Die Konten werden in laufender Rechnung geführt  (Kontokorrentkonto),  sofern nicht eine abweichende Regelung besteht.  Bei  einem
Kontokorrentkonto erteilt  die  Bank jeweils  zum Ende eines Kalenderquartals  einen Rechnungsabschluss,  sofern nachstehend keine
abweichende Rechnungsperiode angegeben ist:
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Sonstiges:

Kontoauszugsdrucker

Interne Angaben der Bank/Ablagehinweise

privat betrieblich

privat

privat

privat

privat

 Das Konto wird wie
 folgt genutzt:3

Kontoform2

(z.B.  Sparkonto)
 Konto-/
 Depot-
 Währung

 Abweichende
 Rechnungsperiode

 Übermittlungs-
 form der Konto-
 auszüge

 Geburtsdatum

 Geburtsort

 

 Staatsangeh.

 Beruf/Branche

 Konto-/Depot-Nr.

 Gegebenenfalls Zusatzbezeichnung

 Anschrift (in D
 inkl. Bundesland)3

 Name, Vornamen
 (auch Geburtsnamen)

 Telefon4

 Fax-Nr.4

E-Mail-Adresse4

Familienstand4



Platzhalter

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Verar-
beitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung widersprechen.

4. Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/-depots haften die Konto-/Depotinhaber als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann
von jedem einzelnen Konto-/Depotinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

5. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Konto-/Depotinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
der Bank gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.
Sodann können alle Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinsam über die Konten/Depots verfügen.

6. Konto-/Depotmitteilungen
Konto- und Depotauszüge  werden  in  der  oben  vereinbarten  Form  übermittelt.  Wenn  eine  unmittelbare  Benachrichtigung  geboten ist
(z.B. bei der Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird die Bank die Mitteilung stets an die oben genannte Postanschrift richten.
Konto- und Kreditkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedoch jedem Konto-/Depotinhaber zugeleitet. Jeder
Konto-/Depotinhaber kann verlangen, dass ihm künftig alle Konto-/Depotmitteilungen zusätzlich übermittelt werden.

7. Regelung für den Todesfall eines Konto-/Depotinhabers
Nach dem Tode eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Befugnisse des/der anderen Konto-/Depotinhaber(s) unverändert bestehen. Jedoch
kann/können der/die überlebende(n) Konto-/Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Konten/Depots auflösen.
Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfü-
gungsberechtigung steht  jedoch jedem Erben allein zu.  Widerruft  ein Miterbe,  bedarf  jede Verfügung über die Konten/Depots seiner
Mitwirkung. Widerrufen  sämtliche  Miterben  die  Einzelverfügungsberechtigung  eines  Konto-/Depotinhabers, so können sämtliche Konto-/
Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über die Konten/Depots verfügen.

8. Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA (gilt nur für Kontokorrentkonten)

Ich/wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die
Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.
Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies
ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht
erbracht habe(n), die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrücklich anerkannt habe(n) oder
– ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin/sind, die Bank mich/uns rechtzeitig,

jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und
ich/wir die Forderung nicht bestritten habe(n) oder

– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der Bank fristlos gekündigt werden
kann und die Bank mich/uns über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Bank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkarten-
missbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28
Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.
Insoweit befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf
Grundlage des  SCHUFA-Datenbestandes zur  Beurteilung des  Kreditrisikos  (Score).  Die  erhaltenen Daten übermittelt  sie  an  ihre
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle
Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-,
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller
Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich
sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner,
die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.
Ich/wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

9. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne
Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für den Scheckverkehr, für den Überweisungsverkehr, für
Zahlungen mittels Lastschrift, für die girocard, für den Sparverkehr sowie für das Wertpapier- und Termingeschäft. Der Wortlaut der
einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Der Konto-/Depotinhaber kann auch später noch
die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.

 Ort, Datum
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 Unterschrift (= Unterschriftsprobe)                                                       A
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1Weitere Angaben zur Aufzeichnung gemäß GwG, KWG und AO sind auf dem Vordruck 41.226 aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. 2Angabe, falls sich
aus der Konto-/Depotnummer die Kontoform nicht erkennen lässt. 3Die Angaben sind erforderlich in Hinblick auf den korrekten Einbehalt der Abgeltungsteuer. 4Die Angabe ist freiwillig. 5Die
Nutzung der elektronischen Zugangsmedien setzt voraus, dass hierüber zwischen der Bank und dem Konto-/Depotinhaber eine gesonderte Vereinbarung getroffen worden ist.
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Eröffnung von Gemeinschafts-
konten/-depots mit Einzelverfügungs-
berechtigung („Oder-Konto“)1

Hiermit beantragen wir die Eröffnung von Gemeinschaftskon-
ten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung für jeden Konto-
inhaber zu nachfolgenden Vereinbarungen:

Die  Rechtswirkungen  eines  Rechnungsabschlusses  sowie  die  Pflicht,  dessen  Inhalt  zu  prüfen  und  gegebenenfalls  Einwendungen  zu
erheben, sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
2. Einzelverfügungsberechtigung
Jeder  Konto-/Depotinhaber  darf  über  die  Konten/Depots  ohne  Mitwirkung  der  anderen  Konto-/Depotinhaber  verfügen  und  zu  Lasten
der  Konten/Depots  alle mit  der  Konto-/Depotführung  im  Zusammenhang  stehenden  Vereinbarungen  treffen,  sofern  nicht  nachstehend
etwas  anderes geregelt ist:
a) Kreditverträge und Kontoüberziehungen

Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten der Konten/Depots ist die Mitwirkung aller Konto-/Depotinhaber er-
forderlich. Jedoch  ist  jeder  Konto-/Depotinhaber selbstständig  berechtigt,  über  die  auf  dem  Gemeinschaftskonto  etwa  eingeräumten
Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch zu
machen.

b) Termingeschäfte
   Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften, insbesondere Finanz- und Devisentermingeschäften zu Lasten der Konten/

Depots, bedarf es einer Vereinbarung mit allen Konto-/Depotinhabern.
c) Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Konto-/Depotinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Konto-/
Depotinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über einen Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst
schriftlich zu unterrichten.

d) Auflösung der Konten/Depots
   Eine Auflösung der Konten/Depots kann nur durch alle Konto-/Depotinhaber gemeinschaftlich erfolgen (zur Ausnahme für den Todesfall

siehe Ziffer 7).

3. Eröffnung weiterer Konten/Depots
Jeder  Konto-/Depotinhaber  ist  allein  berechtigt,  zum Zwecke der  Geldanlage Sparkonten und Festgeldkonten mit  Einzelverfügungs-
berechtigung für jeden Konto-/Depotmitinhaber zu den hier getroffenen Vereinbarungen zu eröffnen. Die Bank wird alle Kontomitinhaber
hierüber unterrichten.

 Zusendung der
 Konto-/Depotauszüge
 an:

 C B A
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1. Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode
Die Konten werden in laufender Rechnung geführt  (Kontokorrentkonto),  sofern nicht eine abweichende Regelung besteht.  Bei  einem
Kontokorrentkonto erteilt  die  Bank jeweils  zum Ende eines Kalenderquartals  einen Rechnungsabschluss,  sofern nachstehend keine
abweichende Rechnungsperiode angegeben ist:
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Sonstiges:

Kontoauszugsdrucker

Interne Angaben der Bank/Ablagehinweise

privat betrieblich

privat

privat

privat

privat

 Das Konto wird wie
 folgt genutzt:3

Kontoform2

(z.B.  Sparkonto)
 Konto-/
 Depot-
 Währung

 Abweichende
 Rechnungsperiode

 Übermittlungs-
 form der Konto-
 auszüge

 Geburtsdatum

 Geburtsort

 

 Staatsangeh.

 Beruf/Branche

 Konto-/Depot-Nr.

 Gegebenenfalls Zusatzbezeichnung

 Anschrift (in D
 inkl. Bundesland)3

 Name, Vornamen
 (auch Geburtsnamen)

 Telefon4

 Fax-Nr.4

E-Mail-Adresse4

Familienstand4



Platzhalter

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Verar-
beitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung widersprechen.

4. Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/-depots haften die Konto-/Depotinhaber als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann
von jedem einzelnen Konto-/Depotinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

5. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Konto-/Depotinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Konto-/Depotinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
der Bank gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.
Sodann können alle Konto-/Depotinhaber nur noch gemeinsam über die Konten/Depots verfügen.

6. Konto-/Depotmitteilungen
Konto- und Depotauszüge  werden  in  der  oben  vereinbarten  Form  übermittelt.  Wenn  eine  unmittelbare  Benachrichtigung  geboten ist
(z.B. bei der Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird die Bank die Mitteilung stets an die oben genannte Postanschrift richten.
Konto- und Kreditkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedoch jedem Konto-/Depotinhaber zugeleitet. Jeder
Konto-/Depotinhaber kann verlangen, dass ihm künftig alle Konto-/Depotmitteilungen zusätzlich übermittelt werden.

7. Regelung für den Todesfall eines Konto-/Depotinhabers
Nach dem Tode eines Konto-/Depotinhabers bleiben die Befugnisse des/der anderen Konto-/Depotinhaber(s) unverändert bestehen. Jedoch
kann/können der/die überlebende(n) Konto-/Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Konten/Depots auflösen.
Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfü-
gungsberechtigung steht  jedoch jedem Erben allein zu.  Widerruft  ein Miterbe,  bedarf  jede Verfügung über die Konten/Depots seiner
Mitwirkung. Widerrufen  sämtliche  Miterben  die  Einzelverfügungsberechtigung  eines  Konto-/Depotinhabers, so können sämtliche Konto-/
Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über die Konten/Depots verfügen.

8. Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA (gilt nur für Kontokorrentkonten)

Ich/wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die
Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.
Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies
ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht
erbracht habe(n), die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrücklich anerkannt habe(n) oder
– ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin/sind, die Bank mich/uns rechtzeitig,

jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und
ich/wir die Forderung nicht bestritten habe(n) oder

– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der Bank fristlos gekündigt werden
kann und die Bank mich/uns über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Bank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkarten-
missbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28
Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.
Insoweit befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf
Grundlage des  SCHUFA-Datenbestandes zur  Beurteilung des  Kreditrisikos  (Score).  Die  erhaltenen Daten übermittelt  sie  an  ihre
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle
Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-,
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller
Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich
sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner,
die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.
Ich/wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

9. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne
Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für den Scheckverkehr, für den Überweisungsverkehr, für
Zahlungen mittels Lastschrift, für die girocard, für den Sparverkehr sowie für das Wertpapier- und Termingeschäft. Der Wortlaut der
einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Der Konto-/Depotinhaber kann auch später noch
die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an sich verlangen.
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